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Der Reichsführer-ph

Berlin, am 8. Januar 1942

und

Chef der Deutschen Polizei

im Reichsministerium des innern

S - V A 2 Nr. 2019/41

Vertraulich!

An

die kriminalpolizei(leit)stelle

in...................

Betrifft:

Arbeitseinsatz und Wohnortwechsel der unter poli-

zeilicher planmässiger Überwachung stehenden Personen.

Unter Aufhebung der Erlasse des

RKPA. vom 8.12.1938 - 6001/366/38

a

RSHA. vom 25.11.1939 - V (RKPA) 6001/473/39

RSHA. vom 6.2.1940 - V (RKPA) 6001/476/39

ördne ich im Einvernehmen mit dem Reichsarbeitsminister

und dem Generalinspektor für das deutsche Strassenwesen

- Organisation Todt - an:

Alle unter polizeilicher planmässiger Überwachung

stehenden Personen sind, soweit nicht bereits auf Grund

des oben angeführten RdErl. vom 6.2.l940 geschehen, dem

zuständigen Arbeitsamt zur entsprechenden Kennzeichnung

in der Arbeitsbuchkartei unverzüglich zu melden. Das glei-

che ist bei allen Personen, die künftig unter polizeiliche

planmässige Überwachung gestellt werden, sofort nach Anord-

nung dieser Massnahme durchzuführen.

Die Arbeitsämter sind zu ersuchen, von der Vermitt-

lung oder Dienstverpflichtung solcher Personen

a) zur Organisation Todt oder zu im Rahmen der Organisation

Todt tätigen Unternehmen,

b) zur Verwendung in geschützten betrieben,

h/f1
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c) zum Einsatz im Sicherungsbereich von Befestigungsgebieten,

d) zum Einsatz in besetzten Gebieten,

e) zum Einsatz in Aufbaugebieten (Warthegau, Danzig-Westpreu-

Ben, Elsaß, Lothringen, Luxemburg usw.),

f) zum Einsatz im Protektorat,

g) zum Einsatz im Generalgouvernement,

h) zum Einsatz im Bezirk Bialystok,

i) zum Einsatz in den Reichskommissariaten Ostland und Ukraine

Abstand zu nehmen. Ich bitte, darauf hinzuwirken, dass der Ar-

beitseinsatz polizeilich planmäßig überwachter Personen möglichst

an ihrem ständigen Wohnsitz, keinesfalls aber ausserhalb des Alt-

reichsgebietes erfolgt. Die zum Verlassen des Wohnortes erforder-

liche Genehmigung nach B I 1 (1) a des Erlasses vom 14.12.1937

betr. "Vorbeugende Verbrechensbekämpfung durch die Polizei" ist

in den genannten Fällen grundsätzlich zu versagen.

In gleicher Weise ist der Verlegung des Wohnsitzes polizei-

te entgegenzutreten. In besonders gearteten Fällen, in denen ein

Abweichen von diesem Grundsatz aus besonderen Gründen angebracnt

erscheint, ist dem Reichskriminalpolizeiamt zu berichten und des-

sen Entscheidung abzuwarten. Die polizeiliche planmässige Über-

wachung darf zur Ermöglichung des Arbeitseinsatzes oder des Woim-

ortwecnsels in solchen Fällen nur mit vorheriger Zustimmung des

Reichskriminalpolizeiamtes aufgehoben werden. In Befestigungsge-

bieten wohnhafte Personen können dort beschäftigt werden, sind je

dochnicht.zuden Befestigungsarbeiten selbst zu vermitteln.

Soweit Personen, die unter polizeilicher planmässiger Über-

wachung stehen, sich bereits bei der Organisation Todt befinden,

schon Arbeitsstellen in den obengenannten Gebieten angetreten

haben oder aber bereits nach dorthin verzogen sind, ist dem Reichs-

kriminalpolizeiamt - für jeden Fall gesondert - zu berichten. Das

Reichskriminalpolizeiamt entscheidet, was im Einzelfall zu veran-

lassen ist.

Anfragen der Arbeitsämter hinsichtlich des Arbeitseinsatzes

von unter polizeilicher planmässiger Überwachung stehenden Perso-

nen sowie von Personen, bei denen schwere Vorstrafen vermutet wer-

den oder sonstige Bedenken gegen ihren Arbeitseinsatz in den oben

bezeichneten Gebieten bestehen, sind beschleunigt zu beantworten
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damit keine unliebsamen Verzögerungen beim Arbeitseinsatz ent-

stehen, der fast ausnahmslos in kürzester Frist erfolgen muß.

An

a) alle Kriminalpolizeileitstellen

und Kriminalpolizeistellen

Nachrichtlich

An

b) den Reichsarbeitsminister (40 Abdrucke)

c) den Generalinspektor für das deutsche Strassenwesen

- Organisation Todt -

d) die Reichsverteidigungskommissare

e) das Reichssicherheitshauptamt (Verteiler C)

f) die Höheren y und Polizeiführer

g) die Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD.

h) die Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,

i) den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD für Frankreich und Belgien in Paris,

k) den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD für Frankreich und Belgien - Dienststelle Paris -,

1) den Beauftragten des Chefs der Sicherheitspolizei und

des SD für Frankreich und Belgien -Dienststelle Brüssel -,

m) den Chef der Einsatzgruppe der Sicherheitspolizei und

des SD in Belgrad,

n) die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD,

) die Grenzinspekteure,

p) das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des SD

in Luxemburg,

q) die Staatspolizei(leit)stellen,

r) die SD-leit-abschnitte,

s) Gst. 2 (zur Erlaßsammlung).

I•A0

gez. Wern e r

Beglaubigt:

Richer

E

Be Cur der Giderhelts-

polt und dee 60.

10O

Büro-Angestellte

33



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

26. Februar

Prag, den..

..19.42.

XIX, Kaßonienallee 19

Egb. Hr.6. D. S. - X - 10378/42.

Bitte bei der Antwort vorsehendes Geschäftszeichen und Datum anzugeben.

·des Staatsfekretärs

In Reichsprotektor

Gühmen und m

28.FEB.1942

0

An den

Höheren 4- und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

4 - Gruppenführer K.H. F r a n k

in Prag.

Betrifft: "Tag der Deutschen Polizei."

--

-

Das endgültige Ergenbis zum "Tag der

Deutschen Polizei" hat sich nachträglich um RM 20.000.--

erhöht. Im Bereich der Sicherheitspolizei und des SD

im Protektorat wurden insgesamt

RM 1.141.338.41

gesammelt. Der Betrag wurde wie folgt aufgebracht:

 brgang

1.) Büchsensammlung:

RM 21.243.06

2.) Polizei-Sonderspende:

24.849.10

1o 100.00

3.) Sonstige Spenden:

1.095.246.25

b

Zusammen:

RM 1.141.338.41

F=

An der Polizeisonderspende haben sich insgesamt

2290 Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD be-

teiligt. Der Betrag ergibt eine Kopfquote von RM 10.90.

Im Auftrage:

4 - Hauptsturmführer.

TA-1A/42
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den....

19. Rebr19.422

XTX, Kastanienallee 19

4-Standartenführer B ö h m e

Tgb. Mr. B. d. S.

Büro des Stan

Bitte bei der Antwort vorfehendes Geschdfizeichen und Datam anzugeben.

beim Reichsp o.ek 

in Böhmen und müh.en.

Eing.: 23.FEB.1942

An das

Büro des Staatssekretärs

z.Ha.v. 4-Obersturmbannführer Dr. G i e s

Prag

Ich bestätige hiermit den Empfang vor

RM llo.- (Einhundertzehn)

FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

als Spende zur Sammlung des Tages der Deutschen

Polizei.

Für diesen Beitrag spreche ich meinen besten Dank aus.

D

7 bergrend:beneag

Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

2ledabang

fun

o l

b2/0.04

-Standartenführer

7

St. S.π A-16/42



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

26. Februar

Prag, den.

42.

19.

XIX, Haßanienallee 19

Tgb. 3r. 6.D. S. - X - 10378./42.

Buad

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszeidhen und Datum anzugeben.

in buhm nuau mahcen.

Eing.: 28.FEB.1942

An den

Höheren #- und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

4-Gruppenführer K.H. F r a n k

in Prag.

2/3

Betrifft: "Tag der Deutschen Polizei".

-

Als endgültiges Ergebnis zum "Tag der Deutschen

Polizei" melde ich für den Bereich der Sicherheitspolizei

und des SD im Protektorat

RM 1.121.338.41.

S

Der Betrag wurde wie folgt aufgebracht:

ie bryang

.) Büchsensammlung:

RM

21.243.06

1029.

2.) Polizei-Sonderspende:

11

24.849.10

3.) Sonstige Spenden:

"1.075.246.25

K

Zusammen:

RM1.121.338.41

An der Polizei-Sonderspende haben sich insgesamt

2290 Angehörige der Sicherheitspolizei und des SD beteiligt.

Der Betrag ergibt eine Kopfquote von RM 10.90.

Im Auftrage:

4 - Hauptsturmführer.

St. @.TuA-10/42
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

18. Februar.142

Prag, den..

XIX, Kasanienallee 19

Tgb. Mr. B. D. S. - X - 10378/42.

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschdftszeichen und Daram anzugeben.

An den

Höheren 4- und Polizeiführer

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

4-Gruppenführer K.H. F r a n k ,

Prag

Betrifft: Vorläufiges Endergebnis zum Tage der

Deutschen Polizei.

Als vorläufiges Endergebnis zum Tage der

4

Deutschen Polizei melde ich für den Bereich der

$.o6.dhe

Sicherheitspolizei und des SD im Protektorat

782.45.

/

RM 1,022.597.12

Im einzelnen wurde aufgebracht:

1.)Büchsensammlung

RM 20.268.94

2.)Polizeisonderspende

RM 24.115.10

3.)Sonstige Spenden

RM978.213.08

RM 1,022.597.12

B=E====SE=EBEE=

Im Auftrage:

Wpo

ay

4-Hauptsturmführer.

He.

©t TA-1a/42
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Prag, den 1. Juli 1942.

Büco des Staats■ekretärs

beim Reichspeotektor

in Böhmen und Mähcen.

Eing. -2.JULI 1942

4-Obersturmbannführer Dr. Gies

überreicht mit dem Vermerk, dass Herrn General der

Polizei Riege bei der am 29.6.d.Js. stattgefundenen

Besprechung einen diesbezüglichen Vorgang bei #-Grup-

penführer Frank vorgetragen und überreicht hat. Der

Vorgang wurde ebenfalls dem Befehlshaber der Sicher-

heitspolizei zur Kenntnis übersandt.

duue

Oberlevmant achutzpo.

A

5 ccd

/o 2/8.4s.

St. S.√A-50/42
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St.S. VIII A - 5 b/42.

Prag, den 30. Juni 1942.

Herrn Oberleutnant Jung.

Jn Sachen Grundausbildung des Sicherheitshilfsdienstes

(Luftschutz) bittet 4-Gruppenführer Frank um Jhren Vor-

trag, was auf das hies. an den Befehlshaber der Ordnungs-

polizei, Herrn General der Polizei Riege, gerichtete

Schreiben vom 14.v.Mts. - Zeichen St.S. 165/42 in die

Wege geleitet worden sei. Pür die entsprechende weitere

Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

+

4-Obersturmbannführer.



St.S. VIII A - 5 b/42.

Prag, den 30. Juni 1942.

1)

Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

3 0. VI. 1942

Herrn Oberleutnant Jung.

Jn Sachen Grundausbildung des Sicherheitshilfsdienstes

(Luftschutz) bittet 4-Gruppenführer Frank um Jhren Vor-

trag, was auf das hies. an den Befehlshaber der Ordnungs-

polizei, Herrn Gen ral der Polizei Riege, gerichtete

Sehreiben vom 14.v.Mts. - Zeichen St.S. 165/42 in die

Wege geleit t worden sei. Für die entsprechende weitere

Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

aL

Obersturmbannführer.

2) Wv. am 30.7.1942 bei dem Unterzeichner.



I

14.Mai 1942.

Hö.

St.S.165/42.√

Grundausbi dung des Sicherheitshilfsdienstes (Luftachatz).

Ohne.

Yg

1942

1)

An den

Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Herrn General der Polizei Riege,

Prag.

a

Die politische Lage im Protektorat macht es erforderlich, dass

im Protektorat eine militärische oder auch nur waffenmßssige

Ausbildung des nicht deutschstämmigen Teiles des Sicherheits-

hilfsdienstes vermieden werden muss. Es genügt eine auf das

notwendigste lass beschränkte Schulung unter unmittelbarer

Aufsicht und Pührung von Organen der Deutschen Ordnungspoli-

zei. Allenfalls können für diese Aufgabe auch deutsche Ange-

hörige der Protektoratsexecutive herangezo en werden. Un ein

klares Verantwortungaverhältnis zu sehaffen, mache ich den

Vorschlag, die Angehürigen des Sicherheitshilfsdienstes in

eine Art polizeiliches Verpflichtungsverhältnis zu nehmen.

Damit wird das Eindringen unverentwortlicher Elemente oder

eine unkontrollierte Tätigkeit solcher Personen unterbunden.

Jnwieweit sich der Vorschlag durch den Erlass des Reichs-

führers H und Chefs der Deutschen Polizei vom 5.d.Mts.

- Zeichen 0.-Kdo. g. 3 (L 1 b/6 Nr.45 IV/42 (g), betreffend

Überführung des ortsfeaten SHD. I. Ordnung in die Polizei-

Reserve, erledigt hat, bedarf der Klärung. Jch bitte, nach
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der Klärung dieser Frage eine Anweisung ausarbeiteg zu lassen

und mir zur Uhtersehrift vorzulegen, die meiner geundsätzli-

chen Auffassung Rechnung trägt und deren Verwirklichung sicher-

stellt.

4-Gruppenführer.

8

V. 1942

2)

Durchschrift

an den

14.

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD,

4-Standartenführer Böhme,

180x1

Prag,

e 

auf die dort. Vorlage vom 16.3.d.Js. - Zeichen Tgb.Nr.

B.d.S. I - 49/42 in Sachen Grundausbildung des Sicher-

heitshilfsdienstes (Luftschutz) zur Kenntnis.

3)

Wv. am 25.V.1942 bei mir.

Wiederborgelegt am26

25.6.42



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den.23. April

19.42

XIX, Kasanienaller 19

- I - 49/42 -

Tgb. Mr. 6. d. S.

Ceeerco

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäfiszeichen und Datum anzugeben.

Pers. Sokretarlat

2 APR.42 8

Ani.

NBBOA* DBE giLg06 gUE

RP B.

E

4 - Obergruppenführer H e y d r i c h,

Burg.

Büro des S aa vdna i s

bein Reio p  er

175

in Böhmen u:Plah.en.

Eing. - 5. MAI 1942

Unter Anschluß des Vorganges "Grundausbitdung des Sicher-

heitshilfsdienstes (Luftschutz)" wieder vorgelegt.

Zur Sache darf ich folgendes bemerken:

Im übrigen Reichsgebiet wurden die Angehörigen des Sicher-

heitshilfsdienstes (SHD) als Luftschutzpolizeireserve der

Ordnungspolizei angegliedert. Sie sind somit Hilfsorgane

der Polizei. Im Protektorat Böhmen und Mähren wurde von einer

solchen Angliederung des SHD an die Protektoratsexekutive

bisher Abstand genommen.

Wenn man jedoch den SHD in den wichtigsten Industriestädten

für den Ernstfall wenigstens einigermaßen schlagkräftig

gestalten will, wird es sich auf die Dauer nicht vermeiden

lassen, über die Erfassung hinaus eine gewisse Schulung

vorzunehmen. Eine militärische oder auch nur waffenmäßige

Ausbildung ist dabei als unnötig,unbedingt zu vermeiden.

Eine auf das notwendigste Ausmaß beschränkte Schulung kann

daher nur unter unmittelbarer Aufsicht und Führung von

Organen der Deutschen Ordnungspolizei, allenfalls unter Heran-

ziehung von volksdeutschen Angehörigen der Protektoratsexeku-

tive, vor sich gehen. Um ein klares Verantwortungsverhältnis

zu schaffen, empfiehlt es sich auch hier die Angehörigen des

- 2 -

St. @.MuA-5N/42
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tat taa  as t C

zu nehmen und zusammenzufassen. Das dürfte das Eindringen

unverantwortlicher Elemente oder eine unkontrollierte

Tätigkeit solcher Personen unterbinden.

2
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Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den16/ Mar.z1942.

XIX, Kaßanienaller 19

Tgb. Nr. B. D. S.

I - 49/42.

ua m qn uapa saa po a da a

Büro des Staatsfekvetärs

beim Reichspcotekto

In Böhmen und Mähcen.

Eing.18. MRZ.1942

An den

Herrn Staatssekretär

SS-Gruppenführer K.H. F r a n k,

in P r a g.

Betrifft: Grundausbildung des Sicherheitshilfs-

dienstes /Luftschutz/.

Bezug:

Mein Bericht v. 24.10.41 BdS I-1378/41.

Einem Bericht der Staatspolizeileitstelle

Brünn zufolge hat am 19.2.42 in Mähr.-Ostrau eine

Besprechung der Luftschutzführer stattgefunden, in

der vom Luftschutzoffizier des B.d.O. die Durch-

führung einer militärischen Grundausbildung der Ange-

hörigen des SHD gefordert wurde. Als Begründung

wurde die Notwendigkeit einer disziplinären Ausrich-

tung des SHD angegeben. Seitens des Olmützer Luft-

schutzführers wurde der Luftschutzoffizier des B.d.O.

sofort darauf aufmerksam gemacht, dass doch jegliche

militärische Ausbeildung untersagt worden sei. Trotz

dieses Hinweises sind die bei der erwähnten Bespre-

chung anwesenden Luftschutzführer aufgefordert worden,

die militärische Grundausbildung des SHD durchzu-

führen.

24/9-8MA



140

Die Durchführung einer solchen Ausbildung er-

scheint der Staatspolizeileitstelle Brünn im

Hinblick auf die im Jahre 1939 gemachten Erfahrun-

gen mit der Wache des NS bzw. Ordnertruppen äusserst

bedenklich. Es ist zu befürchten, dass sich ein

Teil der Anhänger der tschechischen Widerstandsbe-

wegung in diese Ausbildung einschaltet,

Diese Befürchtung wird auch meinerseits geteilt;

ausserdem halte ich eine militärische Ausbildung

des SHD weder für zweckmässig noch für erforderlich.

thfus

44084
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St.S. VIII A - 6/42.

Prag, den 21. März 1942.

L1.3.42

An

4-Hauptsturmführer Kluckhohn,

Prag.

In der Rücksprachenmappe von 4-Gruppenführer Frank be-

fand sich der angeschlossene Vorgang, der bislang nicht

erledigt worden ist. Ich lege den Vorgang mit der Bitte

vor, die Entscheidung von 4-Obegruppenführer Heydrich

darüber herbeizuführen, ob die Bearbeitung der Angelegen-

heit noch bis zur Rückkehr von Gruppenführer Frank ausge-

setzt bleiben kann. Bejahendenfalls wäre ich für die

Rückgabe des Vorganges zu Dank verbunden.

/

4-Obersturmbannführer.

6.

2. Wv. am 8.4.1942 bei dem Unterzeichner.

 a

8.6.42

N

rre.g. a.dM

50.960/
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Ter Reichsführer-4y und Chef

Berlin, den 24. März 1942

der Deutschen Polizei im

Reichsministerium des Innern

beu t da

in Böhmen und Ma.en.

S I A I a Nr. 33/42

Eing.: -3.APR.1942

An die

Höheren j- und Folizeiführer.

Betrifft: jj-Uniform der Polizeipräsidenten.

n/

Ich ersuche, darauf hinzuwirken, daß Poli-

zeipräsidenten, die der 4 angehören und deren y-

Dienstgrad ihrer Dienststellung entspricht, im Dienst

die feldgraue Uniform der Sicherheitspolizei und des

SD tragen.

Bis zum Oberführer einschließlich werden

die Schulterstücke der Sicherheitspelizei und des

SD mit schwarzer Unterlage und polizeigrünen Vorstoß

getragen. Vom Dienstgrad eines Brigadeführers an auf-

wärts behalte ich mir die Entscheidung über die Ach-

selstücke in jedem Einzelfalle vor.

In Vertretung:

gez. H e y d r i c h

JoJ Dun

Beglaubigt:

Lerangestellte

ES

P

I

J.c.dM

e

tecium

Ke.

Jay 4.43.

/

*
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Prpd, den 31. Dezemi

Der Herr & aatssekretär will die sich aus dem av ge-

schlossenen "org ig ergebenden reg n mit Gene

Toussaint persönlich bespreche. Daher

g

Wv. am 6.1.1942 bei dem Unterz ichner.

2  od

0ahece t.Dol.

sohzae

Tray, 23. .1142

faa n  d P.- T  WB.

19.1.42, mlp uig n fa ai af. e. f

fai f  D. f Maa

Shinkng

Ti  Pi als luan
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Abschrift.

Der Wehrmachtsbevollmächtigte

Prag,den 19.Januar 1942.

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren.

Abt.Ia-2 (LS) Az.40 d 21

Nr.193/42 g.

Betr.: Direkte Weitergabe von LS-Warnmeldungen

an Gestapo-Außenstellen.

Bezug: Notiz für den Herrn Staatssekretär bzgl.

des von ihm geäusserten Wunsches gelegentlich

der Aussprache mit dem Wehrmachtbevollmächtigten.

Anlage: 1 Akt zurück.

An den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

z.H.des Herrn Staatssekretärs und 4 - Gruppenführers

K. H.Frank,

Prag.

Der Herr Staatssekretär hat gelegentlich seiner Aussprache

mit dem Wehrmachtbevollmächtigten den Wünsch geäussert, dass gewis-

se Gestapo-Außenstellen im Protektorat mit den Luftschutz-Warn-

zentralen direkten fernmündlichen Anschuß erhalten, also als Luft-

schutz-Warnstellen eingerichtet werden, damit sie bei feindlichem

Einflug alle Luftschutz-Warnmeldungen, einschl.der Vorwarnungen

und die Luftlageberichte ohne Verzug erhalten und dieselben aus-

werten können.

Um diesem Wunsche zu entsprechen, hat sich der Wehrmacht-

bevollmächtigte mit dem Befehlshaber der Ordnungspolizei, dem

Luftschutz-Sachbearbeiter des Reichsprotektors und Verantwortli-

chen für den zivilen Luftschutz-Warndienst im Protektorat,sowie

mit dem Luftgaukommando XVII, welchem der Luftschutz-Warndienst

im Protektorat unterstellt ist, in Verbindung gesetzt. Die Gestapo

hat jetzt die von ihr bestimmten Gestapo-Außenstellen als Luft-

schutz-Warnstellen beim Befehlshaber der Ordnungspolizei zu bean-

tragen. Der Befehlshaber der Ordnungspolizei wird diesen Antrag

über den Wehrmachtbevollmächtigten befürwortend an das Luftgau-

kommando XVII Wien weiterleiten.

Bis zur endgültigen Entscheidung dieses Antrages durch

das LGK XVII hat die Gestapo bezw. ihre Außenstellen auch auf dem

jetzt vorhandenen Luftschutz-Warnnetz folgende Möglichkeiten, die

Luftschutz-Warnmeldungen und Luftlageberichte von den Luftschutz-

Warnzentralen
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im Protektorat auf dem kürzesten Wege zu ehhalten und zwar:
1.) Die Oberlandräte erhalten als Luftschutz-Warnstelle II von
den Luftschutz-Warnzentralen alle Luftschutz-Warnmeldungen
einschl.der Vorwarnungen und im gegebenen Fall ach die Luft-
lageberichte. Die Gestapo-Aupenstellen, die sich am Sitze der
Oberlandräte befinden, können daher von der Warnstelle des
Oberlandrates die sofortige Weitergabe der obgenannten Luft-
schutz-Warnmeldungen verlangen.
2.) Ber Befehlshaber der Ordnungspolizei Prag ist ebenfalls eine
Luftschutz-Warnstelle II und bekommt alle Luftschutz-Warnmel-
dungen und im gegebenen Fall die Luftlageberichte direkt von
der Luftschutz-Warnzentrale/PBie Gestapoleitstelle Prag kann
daher von der Warnstelle des Befehlshabers der Ordnungspolizei
se Luftschutz-Warnmeldungen auf dem Behörden-Fernsprechnetz
sofort erhalten und an die Gestapo-Außenstellen sofort weiter-
leiten.
3.) Die Abwehrstelle Prag erhält von der Luftschutzwarnzentrale
Prag alle Luftschutzwarnmeldungen einschl.der Vorwarnungen
und die Luftlageberichte sowie von der Abt.Ia-2 des W.B. die
Morgenmeldung( Luftlagebericht), welcher bei feindlichem Ein-
flug stets eine genaue Skizze über den Flugweg beigelegt ist.
Die Abwehrstelle Prag wird alle erhaltenen, Lfftschutzwarnmel-
dungen und bei feindlichen Einflügen auch den genauen Flugweg
der feindlichen Flugzeuge an die Gestapoleitstelle Prag,Abt.III
weiterleiten. Auch die Neben-Abwehrstelle Brünn bekommt von der
Luftschutzwarnzentrale Brünn alle diese Luftschutzwarnmeldungen.
Auch hier hat de Gestapoleitstelle Prag die Möglichkeit, die er-
haltenen Luftschutzwarnmeldungen und Luftlageberichte an ihre
Gestapoaussenstellen auf dem Behörden-Fernsprechnetz weiterzulei-
ten.
Es wird gebeten, die Gestapodienststellen anzuweisen, dass
sie die in Zf. 1 - 3 gegebenen Möglichkeiten ausnützen und ihren
Luftschutzwarndienst im eigenen Wirkungskreis ausbauen,bis sie
an das Luftschutzwarnnetz endgültig als Luftschutzwarnstelle ange-
schlossen werden.
Nachrichtlich:
Der Wehrmachtsbevollmächtigte beim
Bef.d.Opol.Prag
Reichsprotektor in Böhmen und Mähren:
LGK XVII
gez. Unterschrift.
Generalmajor.
Für die Richtigkeit:
,Krim.Sekr.
72265
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Gruppe I 1

Prag, den (5 November 1941

Beheim

Herrn

Abteilungsleiter I

weisungsgemäss mit folgender Stellungnahme zu den Punkten

2, 3 und 4 der Weisungen Nr. l4 des Wehrmachtbevollmächtigten

vom 4.10.41 Nr. l12ll/4l g wieder vorgelegt.

Zu Ziff.2)

Keine Bedenken.

Voos

T wn

Zu Ziff.3)

Der Ansicht des Bao wird vollinhaltlich zugestimmt. Eine Hilfe

durch Angehörige des Heeres bei Luftschutzmassnahmen auf Bahn-

höfen im einzelnen Bedarfsfalle ist unbedenklich, soferne der

Grundsatz gewahrt bleibt, dass das Kommando über die Heeresange-

hörigen ausschliesslich in deutscher Hand liegt. Würde den Anwei-

sungen des WB hinsichtlichtUnterstützung des örtlichen Luft-

schutzleiters durch Heeresangehörige Folge geleistet, so würde

es sich nicht vermeiden lassen, dass?die dem örtlichen Luft-

schutzleiter überlassene Aufgabe,Bewachungsmannschaftn des Heeres

mit den örtlichen Luftschutzeinrichtungen des Bahnhofes vertraut

zu machen und sie über bei Luftangriffen zu ergreifenden Mass-

nahmen zu unterrichten,im Ernstfalle zu einer Kommandogewalt

über die Bewachungsmannschaften auswachsen könne. Das würde

sich schon deshalb nicht vermeiden lassen,weil dem örtlichen

Luftschutzleiter, der bei den BMB zumeist ein Tscheche sein wird,

die volle Verantwortung überlassen bleiben muss. Soweit eine Ver-

stärkung des Luftschutzes bei kleinen Bahnhöfen durch Bewachungs-

mannschaften des Heeres im Protektorat überhaupt als notwendig

erachtet wird, könnte m.E. eine Regelung nur dahingehend getrof-

fen werden, dass der Schutz für abgestellte Munitions- und Be-

triebstoffzüge bei Einsatz von Heeresangehörigen ausschliess-

lich
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lich diesen obliegt, wobei die Kommandogewalt, auch soweit

für diesen Zweck Bahnpersonal eingesetzt ist, ausschliess-

aalurly

Dadurch wird die Verantwortlichkeit des örtlidhen Eisen-

bahnluftschutzleiters für die übrigen Bahnanlagen nicht

berührt.

Zu ZiPf4)

Keine Bedenken.

S)
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Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag, den 5.11.1941.

-Der Befehlshaber der Ordnungspolizei-

- L/ 4 d - Tgb.Nr. 382/41-2-

Urschriftlich mit l Anlage

An den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

- Gruppe I l c -

Z.Hd. d.H. Oberreg.Rat Dr. L a n d m a n n o.V.i.A.

Prag

zurückgesandt.

Wenn auch im Einzelfalle eine Verstärkung des Eisenbahnluft=

schutzes auf Bahnhöfen in Folge dort stehender Munitons - und

Betriebstoff-Züge- durch Angehörige des Heeres erforderlich wer=

den kann, so halte ich jedoch eine wörtliche Übernahme der für

das Reich gegebenen Bestimmungen nicht für zweckmäßig. Insbesondere

muß m.E. vermieden werden, daß tschechische Dienststellen Angehö=

rige der Wehrmacht kommandieren, wie dies auch in einem Vorgang

betr. Abstellung von Wehrmachts-Hilfskommandos für Zwecke des

Luftschutzes von seiten der Wehrmacht (oKw) stets abgelehnt worden

ist.

I.A.

togl

Deiclien

atektor

V

La Dolne

13.M

Nal

T1e

Or-Faidracs

cn
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Der Reichsprotektor

Vraa IV ben . Oktober 1941

in Böhmen und Mähren

I l c -

Nr.

Gehe_im.

Eö wird gebeten, biefes Gescäftegeichen und bent

Gegenstand bel welteren Schreiben anzugeben.

Eonten der Oberkaffe

Bolfparlaffenkonto Re. 98,500 und Gitokonto

bel ber Mationalbant für Böhmen und Mähren

in Brag

An den

Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei gpa/l-2

z.Hd.v.Herrn Major B o g s

inP_r_a_g

Betrifft:

Brandwachen für abgestellte Munitions-

und Betriebsstoffzüge

Bezug:

-

Anlage:

1 gegen Rückschluß

Unter Bezugnahme auf das gestrige Telefon-

gespräch bitte ich um alsbaldige Stellungnahme zu

Ziffer 3.) der beigefügten Weisungen Nr.l4 des Herrn

Wehrmachtbevollmächtigten vom 4.l0.l941.

Im Auftrage:

72265

valtr
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Gruppe I 1

Prag, den November 1941

Herrn

Abteilungsleiter I

weisungsgemäss mit folgender Stellungnehme zu den Punkten

apapier!

2, 3 und 4 der Weisungen Nr. 14 des Wéhrmachtbevollmächtigten

vom 4.10.41 Nr. 12l1/41 g wieder vorgelegt.

Zu Ziff.2)

Keine Bedenken.

Zu Ziff.3)

Der Ansicht des BaO wird vollinhaltlich zugestimmt. Eine Hilfe

verwenden!

durch Angehörige des Heeres bei Luftechutzmasenahmen auf Bahn-

högen im einzelnen Betarfefalle ist unbedenklich, soferne der

Grundsatz gewahrt bleißt, dass das Kommando über die Heeresange-

hörigen ausschliessligh in deutscher Hand liegt. Würde den Anvei-

sungen des WB hinsiehtlich Unterstützung des örtlichen Luft-

shhutzleiters dureh Heeresangehörige Polge geleistet, so würde

es sich nicht vermeiden lassen, dass die dem örtlichen Luft-

schutzleiter überlassene Aufgabe Bewachungsmannschaftn des Heeres

mit den örtlichen Luftschutzeinrichtungen des Bahnhofes vertraut

zu machen und sie über bei Luftangriffen zu ergreifenden Mass-

nahmen zu ünterrichten,im Ernstfalle zu einer Kommandogewalt

über die Bewachungsmannschaften auswachsen könnent Das würde

sich schön deshalb nicht vermeiden lassen,weil dem örtlichen

Luftschutzleiter, der bei den BMB zumeist ein Tscheche sein wird,

die volle Verantwortung überlassen bleiben muss. Soveit eine Verë

stärkung des Luftschutzes bei kleinen Bahnhöfen durch Bewachungs-

mannschaften des Heeres im Protektorat überhaupt als notwendig

erachtet wird, könnte m.E. eine Regelung nur dahingehend getrof-

fen werden, dass der Schutz für abgestellte Minitions- und Be-

triebstoffzüge bei Einsatz von Heeresangehörigen ausschliess-

lich
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lich diesen obliegt, wobei die Kommandogewalt, auch soweit

für diesen Zweck Bahhpersonal eingesetzt ist, ausschliess-

lich bei dem Führer der Militäreinheit verbleiben muss.

Dadurch wird die Verantwortlichkeit des örtlicdhen Eisen-

bahnluftschutzleiters für die übrigen Bahnanlagen nicht

berührt.

Zu Ziff4)

Keine Bedenken.

Y

72264
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Der Reichsprotektor

Brag IV ben

Oktober 1941

1Q

I10-

Nr.

Geheim.

4

21.10

oh gh g

An den

1./

Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

z.Hd.v.Herrn Major B o g s

in.

Prae

Betrifft:

Brandwachen für abgestellte Munitions-

und Betriebsstoffzüge

Bezug:

8

Anlage:

1 gegen Rückschluß

Unter Bezugnahme auf das gestrige Telefon-

gespräch bitte ich um alsbaldige Stellungnahme zu

Ziffer 3.) der beigefügten Weisungen Nr.l4 des Herrn

Wehrmachtbevollmächtigten vom 4.l0.l941.

w

2./

Bie.21.10.41.

Wsl. 15 i. lui bannn Gusgan.

p=
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Der Wehrmachtbevollmächtigte

Prag, den 4. 10. 1941.

beim Reichsprotektor in Bönmen und Mähren

Nr. 1211/41 geh.

Ia

Scheim!

We i su n g e .n lr. 14

1.) Verhaiten gegeniber der tschechischen_Bevölkerung

In den letzten Wechen ist im steigenden Maße beobaahtet

worden, daß Tschechen in öffentlichen Verkehrsmitteln

oder beim Anstehen var Lebensnittelgeschäften über Wehr-

machtangehörige abfällige Jder sogar beleidigende Äuße--

rungen getan haben. Die betreffenden Tschechen konnten in

der Mehrzahl der Fälle der Bestrafung nicht zugeführt

werden, da die Wehrmachtangehörigen der tschechischen

Sprache nicht mächtig waren und infolgedessen diese Äuße-

d d d aa   

Veranlassung die Truppenvorgesetzten zu ersuchen, die in

den ihnen unterstellten Einheiten vorhandenen Soldaten,

welche der tschechischen Sprache mächtig sind, zu veran-

lassen, daß sie aufmerksam auf derartige Äußerungen von

Tschechen achten, diese gegebenenfalls sufort namentlich

feststellen und Meldung an ihre Kompanie usw. erstatten.

(Io Az. 14 Nr. 1651/41 geh. vom 6.9.41)

2.) Kontrolle ausländischer Wehrmachtangehöriger.

OKH (Chef H Rüst und BaE) hat am 6.9.41 verfügt:

"Es hat sich zur Abwehr des ausländischen Nachrichten-

dienstes als notwendig erwiesen, die Wehrmachtangehörigen

befreundeter Staaten, die in Gruppen oder als Einzelrei-

sende die deutsche Eisenbahn oder Straßen benutzen, zu

kontrollieren,

Die Wehrkreiskemmandos werden deshalb gebeten, die Über-

wachung der ausländis hen Wehrmachtangehörigen durch den

- 2 
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2 

Streifendienst in Zügen, auf Bahnhöfen und Straßen anzu-

ordnen."

Zusatz WB. Ic: Die Streifen sind entsprechenc zu unter-

weisen.

(Ic Az.3 Nr.1762/41 gch. vom 20.9.41)

3.) Brandwachen für abgestellte Minitions- und Betriebsstoff

zuge.

Der Deutschen Reichsbahn obliegt grundsätzlich die Laft-

schutzpflicht für ihre gesamten Anlagen und der darauf be-

findlichen Güter. Es ist daher auch unerläßliche Aufgabe

der Deutschen Reichsbahn, die notwendigen Vorkehrungen per-

saneller und materieller Art hierzu zu treffen, da sie al-

lein die Verantwortung zu tragen hat. Der örtliche Eisen-

bahn-Luftschutzleiter hat allein die verantwortliche Leitung

des Luftschutzdienstes, auch für auf deichsbahngelände as

stellte Munitions-, Betriebsst-ff- und Gerätezüge,

Unbeschadet dieser der Reichsbahn gesetzlich auferlegten

Pflichten ist nichts dagegen einzuwenden, wenn zur Unter-

stützung der Reichsbahn die Bewachungsmannschaften des

Heeres in kleinen Bahnhöfen, auf denen nicht genügend Reichs-

Te  da d t  doa Td

gen (nicht: ihn übernahmen).

Auch erscheint es im Hinblick auf den Mangel an Luftschutz--

gerät bei der Reichsbahn geboten, mit solchem durch das

Heer nach Möglichkeit auszuhelfen. Jedoch darf diese Aushil-

fe nicht dazu führen, daß die Reichsbahn sich ven der Be-

schaffung eigenen Gerätes enthoben betrachtet. Vielmehr wird

mit aller Entschiedenheit darauf zu dringen sein, daß die

Reichsbahn beschleunigt eigenes Gerät beschafft.

- 3 
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Ausbildung der Bewachungsmannschaften an diesem durch die

Wehrmacht zu erfolgen haben. Aufgabe des örtlichen Luft-

schutzleiters bleibt es, Bewachungsmannschaften des Heeres

mit den örtlichen Luftschutzeinrichtungen des Bahnhofes

vertraut zu machen und sie über bei Luftangriffen zu er-

greifende Maßnahmen zu unterrichten.

Zusatz des WB.:

Im Protektorat Böhmen und Mähren gilt dasselbe für die

Böhmisch-Mährischen Behnen (B.M.B.).

(WB. Ia 2(LS) Az. 40 d 20 Nr.1645/41 g. V.4.9.41)

4.) Kennzeichnung von Juden.

Gemäß einer im Reichsgesetzblatt bzw. im Verurdnungsblatt

des Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Seite 497/41

veröffentlichten Polizeiverordnung, sind die Juden angehal-

ten, zur äußeren Kennzeichnung einen Davidstern an der

Kleidung zu tragen.

Die Überwachung der Linhaltung der Verordnung obliegt den

Sicherheitsbehörden (Polizei). Der Reichsprotektor weist

in einer Verfügung vom 17.9.41 daraufhin, daß eigenmächtige

und ungesetzliche Ausschreitungen pder sonstige eigenmäch-

tige Aktionen gegen die nunmehr gekennzeichneten Jüden zu

unterbleiben haben. Gegen Verstöße dieser Art sei unnach-

sichtlich einzugreifen.

(Ic Az.1 Nr.1807/41 geh. vom 26.9.41)

5) Sabotage.

In einer für die Vehrmacht bestimmten Kohlenladung wurde ein

Sprengkörper aufgefunden. Seine Größe betrug 50 mm im Durch-

messer und 75 mm in der Höhe. Er war aus einer Zinkblech-

büchse angefertigt, mit Ammoniairsalpeter-Sprengstoff gefüllt

und mit einer Sprengkapsel versehen, außerdem mit einer aus

Asphalt, Sand und Kohle bestehenden Masse umgeben, um einen

Kohlenklumpen vorzutäuschen.

-4 --
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Es wird auf dieses Sabotagemittel, dessen Kenntnis der

Geheimialtung unterliegt, aufmerksam gemacht. Im Falle des

Auffindens eines Sprengkörpers bei Überprüfung der Kohlen-

(Kuks) Vorräte und der zukünftigen Lieferungen ist Abwehr-

stelle sofort, möglichst fernmündlich voraus, zu benachrich-

tigen.

(LAC/ LT-CI T

6 ) Äußerungen von Wehrmachtangehörigen.

Es liegt Veranlassung vor, erneut darauf hinzuweisen, daß

sich Wehrmachtangehörige im schriftlichen und mündlichen

Verkehr jeglicher Äußerungen über militärische und politi-

sche Dinge zu enthalten haben,

Es ist vorgekommen, daß im Protektorat Dienst tuende uder

auf Urlaub befindliche Soldaten ihren Ansichten über die

künftigen politischen oder militärischen Ereignisse Volks-

deutschen gegenüber Ausdruck gegeben haben. Diese Vollsde

schen sind infolge ihrer kurzen Zugellörigkeit zum Reich im

allgemeinen nicht in der Lage zu beurteilen, ob es sich hier-

bei um eine antliché Tatsache oder eine persönliche Ansicht

handelt. 'Sie nehmen vielmehr alle Äußerungen von Wehrmacht--

angehörigen gründsätzlich als Tatsachen hin. Da sie aber

außerdem noch vielfach Beziehungen zu tschechischen Kreisen

unterhalten und dort das Gehörte weiter verbreiten, besteht

abgesehen von einer gewissen Beunruhigung, die durch derar-

tige Äußerungen in die volksdeutsche Bevölkerung hineinge-

tragen wörden ist, außerdem die Gefahr, daß dem feindlichen

Nachrichtendienst Material geliefert und der Widerstand der

tschechischen Bevölkerung durch derartige unvorsichtige und

durch nichts begründete. Äußerungen verstärkt wird. Dasselbe

gilt für den Briefverkehr von Soldaten des Feldheeres an ihre

Angehörigen und Freunde im Proteltorat. Auch hier sind alle

Au erungen politischer und militärischer Art zu unterlassen.

- 5 
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Ich ersuche alle Truppenvorgesetzten, ihre Untergebenen ein-

gehend darüber zu belehren und vor allem alle Peldabstellun-

gen vor dem Abrücken nochmals auf das Verbot derartiger

Äußerungen hinzuweisen.

(Ic Az. 14 Nr.1873/41 geh. vom 2.10.1941)

7.) Aufhebung der Grußpflicht vor dem Grabmal des "Unbekannten

Saldaten" in Prag.

Es hat sich neuerdings herausgestellt, daß das bisherige

"Grabmal des Unbekannten Soldaten" in Prag, Altstädter Ring,

zur Ehrung des tschechischen Legionärs aus dem Weltkriege ge-

schaffen wurde. Die Fackeln am Grabmal werden auf Veranlas-

sung des Herrn Reichsprotekturs gelöscht werden. Damit ent-

fällt auch die Voraussetzung, unter der von der deutschen

Besatzungsarmee die Grußpflicht für Wehrmachtangehörige ange-

ordnet und von der Wehrmacht später gemäß Standortbestimmungen

für Prag, Abschnitt X, Ziffer 13 vom 15.2.1940 übernommen

wurde.

Die Grußpflicht für Wehrmachtangehörige wird ab 2.10.41 auf-

gehoben. Die Standortbestimmungen für Prag und das Merkblatt

für den Standort Prag (Ziffer 15) sind entsprechend abzuändern.

Die Wehrmachtangehörigen sind zu belehren.

(Ic pol Nr.923/41 geh. vom 1.10.41)

Der Wehrmachtbevollmächtigte

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Meri,

General der Infanterie.

/Rh,


